
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Betreff: 37. KFG-Novelle; Begutachtung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) dankt für die Einladung zur Stel-
lungnahme. Wir haben grundsätzlich keine Einwände gegen den Entwurf, erlauben 
uns aber darauf hinzuweisen, dass die Anhebung der zulässigen Höhe für konkrete 
Fahrzeuge auf 4,2 m Sicherheitsbedenken mit sich bringt. Denn aufgrund dieser 
geplanten Erhöhung kann es zu Konflikten mit den Oberleitungsnetzen der Lokal- 
und Straßenbahnen kommen und somit in weiterer Folge zu Gefährdungen aller 
Verkehrsteilnehmer. Aus diesem Grund regen wir an, von dieser Änderung Abstand 
zu nehmen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Kuratorium für Verkehrssicherheit 

 
 

  
Dir. Dr. Othmar Thann 
(Hauptgeschäftsführer) 

Dr. Armin Kaltenegger 
(Bereichsleiter Recht & Normen) 

Wien, 03.06.2019 

An das  
Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie 
BMVIT – IV/ST1 
Rechtsbereich Kraftfahrwesen 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 
GZ: BMVIT-170.031/0001-IV/ST1/2019 
 
Per E-Mail: st1@bmvit.gv.at 
 
An das 
Präsidium des Nationalrates 
 
Per E-Mail: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 
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